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§ 1 Einleitung 

Obwohl dem Bürgerlichen Gesetzbuch die Kategorie der Dauerschuldverhält-
nisse fremd ist1 und—wie Ramm treffend festhält—»weder allgemeine Lehren 
für die Dauerrechtsverhältnisse oder auch nur für die Dauerschuldverhältnisse 
entwickelt noch die einzelnen Typen derselben begrifflich oder systematisch 
zusammenfaßt«2, tritt einem das Dauerschuldverhältnis als ein im Vertrags-
recht beheimatetes Phänomen entgegen, das ein etablierter und nahezu einmü-
tig akzeptierter Bestandteil der modernen Zivilrechtsdogmatik ist. Bereits im 
Jahre 1930 konnte Löning die Feststellung treffen, das Dauerschuldverhältnis 
habe sich unmerklich eingebürgert, ohne ernsthaftem Widerspruch zu begeg-
nen.3 Die prononcierte Hervorhebung der Dauerschuldverhältnisse in den 
Standardlehrbüchern des Schuldrechts, die dieser Vertragskategorie häufig 
einen eigenständigen Abschnitt widmen,4 legt hiervon ein beredtes Zeugnis ab. 
Eine sowohl in der Literatur als auch in der Rechtsprechung weit verbreitete 
Tendenz, die Charakterisierung eines schuldrechtlichen Vertrages als Dauer-
schuldverhältnis argumentativ zur Entscheidung von Rechtsproblemen her-
anzuziehen, die keine oder eine als unzureichend empfundene legislative 
Lösung erfahren, unterstreicht zusätzlich die Relevanz, die das Dauerschuld-
verhältnis nicht nur für die wissenschaftliche Fundierung des Schuldrechts auf-
weist, sondern die diese Kategorie der Schuldverträge auch für die forensische 
Praxis besitzt. 

Aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung der jüngsten Vergangenheit las-
sen sich für die weite Verbreitung dieses Begründungsmusters eine Vielzahl 
eindrucksvoller Belege anführen. Drei Erkenntnisse aus der neueren Judikatur 
des Bundesgerichtshofes verdeutlichen dies exemplarisch. So löste z.B. eine Ent-
scheidung vom 14. Juli 1988,5 die stellvertretend für eine Vielzahl vergleichbar 
begründeter höchstrichterlicher Erkenntnisse steht,6 die bei der Beendigung 
eines Bankvertrages gesetzlich nicht strukturierten Konflikte nach den »Regeln 

1 Beitzke, Nichtigkeit, S. 4; Blomeyer, Allgemeines Schuldrecht, S. 42; Gernhuber, Schuldver-
hältnis, S. 377; Horn, Gutachten Bd. I, S. 551 (557); Siebert, Vertragsverhältnisse, S. 49; Wiede-
mann, in: Soergel, BGB, vor § 323 Rn. 57. 

2 Ramm, Einführung Bd. I, S. 35. 
3 Löning, Grundstücksmiete, S. 19. 
4 Siehe etwa Blomeyer, Allgemeines Schuldrecht, S. 42 ff.; J. Esser, Schuldrecht Bd. I, S. 135 f.; 

Fikentscher, Schuldrecht, S. 39 ff.;Larenz, Schuldrecht Bd. I, S. 29 ff.; Medicus, Schuldrecht Bd. I, 
S. 5 ff.; E. Wolf, Schuldrecht Bd. I, S. 43 ff. 

5 BGH, NJW 1989, 27 ff. 
6 Aus neuerer Zeit neben den genannten z. B. auch noch BGH, NJW 1989,1482 (1483); BGH, 

NJW 1991, 1478 (1479, 1480); BGH, NJW 1991, 1868 (1869). 
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über die Abwicklung von Dauerschuldverhältnissen«7 auf. Als weiteres Beispiel 
ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes vom 10. Juli 1989 hervorzuheben, in dem 
das Gericht für das Vereinsrecht nochmals den »allgemeinen Grundsatz« 
festhielt, »daß eine Lösung von Dauerrechtsverhältnissen zulässig ist, wenn in 
der Person des Betroffenen ein wichtiger Grund gegeben ist, der die weitere 
Fortsetzung des Rechtsverhältnisses nach Treu und Glauben unzumutbar 
macht«8. Auf dieser Linie bewegt sich schließlich auch ein neueres Erkenntnis 
des Bundesgerichtshofes vom 9. Oktober 1991, in dem der XII. Zivilsenat — aus-
gehend von der Qualifizierung einer Rechtsbeziehung als »Vertrag eigener Art« 
— dafür plädiert, »die für Dauerschuldverhältnisse allgemein entwickelten 
Grundsätze heranzuziehen«9. Hieraus leitet das Gericht ohne nähere Begrün-
dung ab, daß sich ein Vertragsteil von einem derartigen Vertrag grundsätzlich 
erst einseitig lösen kann, wenn der andere nachdrücklich auf die Folgen einer 
weiteren Nichterfüllung des Vertrages hingewiesen wurde.10 

Der argumentative Rückgriff auf die Figur des Dauerschuldverhältnisses 
erweist sich — wie die höchstrichterliche Rechtsprechung in Österreich und in 
der Schweiz belegt — keineswegs als ein nationales, auf das Vertragsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland beschränktes Phänomen. So würdigte der Oberste 
Ger/c/ite/zo/derRepublikÖsterreichin einem Judikat vom 18. Juni 1970u, auf das 
hier exemplarisch hinzuweisen ist, die Auflösung eines Vertrages über die Lie-
ferung einer Loseblatt-Sammlung, der auch die Übersendung von Ergänzungs-
und Austauschblättern umfaßte. Anders als die Vorinstanz bewertete der 
Oberste Gerichtshof diesen Vertrag nicht als ein vorübergehendes Schuldverhält-
nis, sondern ordnete ihn den Dauerschuldverhältnissen zu. Da diese nur durch 
eine Kündigung beendet werden könnten und eine hierauf bezogene vertragli-
che Regelung fehlte, verlangte das Gericht einen »wichtigen Grund« für die ein-
seitige Auflösung der Vertragsbeziehung.12 In diesem Kontext hob der Oberste 
Gerichtshofs einem späteren Erkenntnis vom 5. Mai 1987 hervor, daß »aus den 
Vorschriften über einzelne Dauerschuldverhältnisse ohnehin durch Rechtsana-
logie Regeln abgeleitet werden können, die auf alle Dauerschuldverhältnisse 
angewendet werden«13. Deshalb seien Dauerschuldverhältnisse, wegen des für 
sie vorausgesetzten Vertrauens zwischen den Vertragsparteien, aus wichtigem 

7 BGH, NJW 1989, 27 (28). 
8 BGH, NJW 1990,40 (41); sowie zuvor BGH, NJW 1971,879 (880); BGH, NJW 1972,1892 

(1893); erstmals in der höchstrichterlichen Judikatur RGZ 130, 375 (378). 
9 BGH, NJW 1992, 496 (497). 

10 BGH, NJW 1992, 496 (497). 
11 JB1. 1971, 88 f.; ausführlich zu diesem Erkenntnis Barta/Call, JB1. 1971, 76 ff., 117 ff. 
12 OGH, JB1.1971,88 (89); siehe ferner das Urteil vom 25. März 1980(0JZ1980,517 f.), in dem 

der Oberste Gerichtshof einen Vertrag über die Müllabfuhr in Abgrenzung zum »Zielschuldver-
hältnis« als »Dauerschuldverhältnis« bewertete, weil der Umfang der Leistungen nicht im Vor-
aus bestimmt war, sondern sich primär nach der Dauer des zwischen den Parteien auf unbe-
stimmte Zeit eingegangenen Rechtsverhältnisses richtete. 

13 OGH, SZ 60 (1987), 77 (S. 397); sowie bereits OGH, SZ 31 (1958), 116 (S. 306). 
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Grund jederzeit auflösbar.14 Aus der schweizerischen höchstrichterlichen Judi-
katur ist exemplarisch auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 23. November 1967 
hinzuweisen, in dem das Gericht apodiktisch feststellte, bei dem zwischen den 
Parteien abgeschlossenen Wasserlieferungsvertrag habe es sich um ein Dauer-
schuldverhältnis gehandelt; »die Auflösung von Dauerverträgen« könne »durch 
Kündigung erfolgen«.15 Des weiteren ist ein Erkenntnis des Bundesgerichts \om 
14. November 1972 anzuführen. Hiernach werde ein Werkvertrag, der auf die 
Herstellung einer Flaschen-Abfüllmaschine gerichtet war, nicht bereits deshalb 
zu einem Dauerschuldverhältnis bzw. »einem Vertragsverhältnis von langer 
Dauer«, weil sich die vom Unternehmer für die Leistung notwendigen Vor-
bereitungshandlungen über mehrere Monate erstrecken.16 

Die Bezugnahme der zivilrechtlichen Dogmatik auf die Figur des Dauer-
schuldverhältnisses, dessen exemplarische Hervorhebung anhand höchstrich-
terlicher Entscheidungen als eine Platitüde erscheinen mag, begegnet bereits 
im Ansatz methodologischen Bedenken. Weder die weite Verbreitung, die die 
Figur des Dauerschuldverhältnisses in Doktrin und Judikatur erfährt, noch die 
plakative, von HeinrichStollbereits im Jahre 1936 propagierte Einschätzung, die 
Betonung der spezifischen Natur der Dauerschuldverhältnisse gehöre zu den 
besonders wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Lehre vom 
Schuldverhältnis,17 kann darüber hinwegtäuschen, daß das Dauerschuldver-
hältnis im Hinblick auf seine typischen Strukturen und Regelungsmechanismen 
sowohl seitens der Rechtsprechung als auch von der Zivilrechtswissenschaft erst 
ansatzweise untersucht und aufgeklärt wurde. Deshalb ist der vom Bundesge-
richtshof in dem vorstehend angeführten Urteil vom 14. Juli 1988 befürwortete 
Rückgriff auf die »Regeln über die Abwicklung von Dauerschuldverhältnis-
sen«18 bzw. die vom österreichischen Obersten Gerichtshof vorgenommene 
Zuordnung eines Vertrages zu den Dauerschuldverhältnissen mit den hieraus 
abgeleiteten Rechtsfolgen19 in zweierlei Hinsicht mit dogmatischen Fragezei-
chen zu versehen. 

Neben den auch vom Bundesgerichtshof nicht näher vertieften und ohne ein-
gehende methodologische Erwägungen herangezogenen allgemeinen »Regeln 
über die Abwicklung von Dauerschuldverhältnissen« bleibt die tatbestandliche 
Reichweite dieser allgemeinen Regeln unklar und wird auch in dem angeführ-
ten Urteil des Bundesgerichtshofes für den Bankvertrag argumentativ nicht wei-
ter fundiert. Ein feststehender, allgemein akzeptierter Begriffsinhalt wird für 

14 OGH, SZ 60 (1987), 77 (S. 397); zuvor auch OGH, RZ1982,198 (Nr. 53); OGH, JB1.1980,651 
(652); OGH, ÖJZ 1980, 517 (518); OGH, SZ 48 (1975), 77 (S. 406 f.); OGH, SZ 46 (1973), 109 
(S. 484); OGH, SZ45 (1972),20 (S. 99 f.); OGH, SZ 42 (1969), 15 (S. 47); OGH, SZ31 (1958), 116 
(S. 305 f.). 

15 BGE 93 II (1967), 290 (300 f.). 
16 BGE 98 II (1972), 299 (300) = Praxis des Bundesgerichts Bd. 62 (1973), 190 (191). 
17 Heinrich Stoll, Leistungsstörungen, S. 126; siehe auch Wieacker, Privatrechtsgeschichte, 

S. 519. 
18 BGH, NJW 1989, 27 (28). 
19 OGH, JB1. 1971, 88 (89); sowie OGH, ÖJZ 1980, 517 f. 
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das Dauerschuldverhältnis vielmehr oftmals als bekannt vorausgesetzt.20 Auch 
der Abschlußbericht der Kommission zur Überarbeitung des Schuldrechts kon-
statiert, daß der Begriff des Dauerschuldverhältnisses eine für die Verwendung 
in der Rechtspraxis hinreichende Konkretisierung erfahren hat.21 

Angesichts der in Judikatur und Doktrin bislang vorliegenden Erkenntnisse 
über das Dauerschuldverhältnis bieten die angeführten höchstrichterlichen 
Judikate — ungeachtet der Plausibilität ihrer für den konkreten Rechtsstreit 
jeweils erzielten Resultate — durch den dogmatisch weitgehend unreflektierten 
und unkritischen Rückgriff auf die Figur des Dauerschuldverhältnisses metho-
dische Angriffsflächen, die eine dogmatisch konzise Entwicklung der Recht-
sprechung erschweren. Wie die hiesige Untersuchung zeigen wird, sind sowohl 
hinsichtlich der Begriffsbildung als auch bezüglich der hiermit notwendig ver-
bundenen inhaltlichen Konturierung der Dauerschuldverhältnisse gravierende 
Unklarheiten unverkennbar,22 die die argumentative Überzeugungskraft und 
die methodologische Stringenz der aus »allgemeinen Regeln der Dauerschuld-
verhältnisse« abgeleiteten Überlegungen und Erkenntnisse zwar nicht vollstän-
dig beseitigen, wohl aber erheblich beeinträchtigen. 

Zu sehr liegt über dem Dauerschuldverhältnis der Nebel des Unklaren, als 
daß es gerechtfertigt erscheint, ohne gesichertes dogmatisches Fundament für 
diese Kategorie der Schuldverträge allgemeingültige Rechtssätze abzuleiten 
und zu entwickeln. Die anschauliche Metapher von Müller-Graff, daß das 
Dauerschuldverhältnis nicht zu den kultivierten Parzellen in dem Garten des 
Zivilrechts gehört, sondern sich vielmehr provisorische Pfade durch ein Gebiet 
wild sprießender Pflanzen unbestimmter Art mit nur einigen besser kultivier-
ten Flecken ziehen,23 liefert eine zutreffende plakative Beschreibung für den 
gegenwärtigen Erkenntnisstand der Zivilrechtsdogmatik im Hinblick auf die 
Kategorie der Dauerschuldverhältnisse. Ein allenfalls kusorischer Blick auf die 
hier nicht zu vertiefenden Diskussionen in der Verwaltungsrechtsdoktrin24 und 

20 Eine Ausnahme bilden allerdings einige Erkenntnisse des österreichischen Obersten 
Gerichtshofes, in denen sich das Gericht um eine inhaltliche Konturierung des Dauerschuldver-
hältnisses bemüht , vgl. vor allem OGH, ÖJZ 1980, 517 f. 

21 BMJ (Hrsg.), Abschlußbericht, S. 153. 
22 Zu den bisherigen konzeptionellen Ansätzen in der Zivilrechtsdogmatik unten § 7 B 

(S. 74 ff.). 
23 Müller-Graff, ZgS Bd. 141 (1985), 547 (547): »Rather than paved dogmatic paths between 

well-arranged beds of beautifully blossoming flowers, the picture is one of provisional trails 
through an area of wild sprouting plants of undefined species with only a few patches that are bet-
ter cultivated.« 

24 Hinzuweisen ist vor allem auf die Dogmatik des öffentlich-rechtlichen Vertrages, für den das 
Verwaltungsverfahrensgesetz mit § 60 Abs. 1 eine den spezifischen Regelungsbedürfnissen bei 
langfristigen Verträgen Rechnung tragende Vorschrift normiert, die die zuvor in der Verwal-
tungsrechtswissenschaft geführte Diskussion um die Anwendbarkeit der »clausula rebus sie 
stantibus« auf öffentlich-rechtliche Rechtsbeziehungen in eine normative Form gießt (vgl. zu 
diesen Erörterungen stellvertretend Fiedler, VerwArch. Bd. 67 [1976], 125 ff.; Simons, Leistungs-
störungen,S. 178 ff.Jeweils mit zahlreichen Nachweisen; sowie ferner BVerfGE 34,216 [230 ff.]). 
Außerhalb dieses Bereichs findet die Figur des Dauerschuldverhältnisses im Kontext öffentlich-
rechtlicher Verträge bislang nur punktuell Erwähnung. Vereinzelt wird aber auf zusätzliche Kün-
digungsmöglichkeiten bei Dauerschuldverhältnissen hingewiesen (so Meyer/Borgs, VwVfG,§60 
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der Erkenntnisstand der völkerrechtlichen Dogmatik25 zeigt darüber hinaus, 
daß die spezifische zeitliche Dimension der Rechtsbeziehung zwar auch für 

Rn. 2, §62 Rn. 14 und 23). Die Verweisung in §62 VwVfG scheint zwar prinzipiell eine Adaption 
bürgerlich-rechtlicher, auf die Figur der Dauerschuldverhältnisse zugeschnittener Beendi-
gungsinstitute zu eröffnen, jedoch steht die Verweisungsnorm unter dem ausdrücklichen Vor-
behalt einer abweichenden, in den §§54 bis 61 VwVfG angeordneten Regelung. Bevor daher z.B. 
das für bürgerlich-rechtliche Dauerschuldverhältnisse anzuerkennende und über eine Analogie 
zu § 626 Abs. 1 BGB dogmatisch zu fundierende Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund (vgl. näher hierzu unten § 15 B II 2 der Untersuchung) ergänzend herangezo-
gen wird, bedarf es einer detaillierten Untersuchung, ob §60 Abs. 1 VwVfG für die Beendigung 
öffentlich-rechtlicher Vertragsverhältnisse eine abschließende Sonderregelung normiert, die 
eine subsidiäre Heranziehung auf andere bürgerlich-rechtliche Beendigungsinstitute generell 
ausschließt (vgl. Heberlein, DVB1. 1982, 763 [768 f.]; siehe auch Punke, Verwaltungshandeln, 
S. 205, der zwar den Sondercharakter von §60 Abs. 1 Satz 2 VwVfG hervorhebt, jedoch nicht erör-
tert, ob es sich hierbei um eine abschließende Regelung handelt). Erst wenn dies verneint wird, 
kommt ein Rückgriff auf ein allgemeines, bei allen zivilrechtlichen Dauerschuldverhältnissen 
anzuwendendes außerordentliches Kündigungsrecht in Betracht. Dieses stünde zudem unter 
dem Vorbehalt einer entsprechenden Anwendung, die gegebenenfalls eine modifizierte, den 
Besonderheiten des öffentlich-rechtlichen Vertrages Rechnung tragende Übernahme erfordert 
(vgl. allg. Bonk, in: Stelkens/Bonk/Leonhardt , VwVfG, § 62 Rn. 12). 

Die spezifische Zeitdimension der zwischen Verwaltung und Bürger begründeten Rechtsbe-
ziehungen ist zusätzlich Gegenstand eingehender allgemeiner dogmatischer Erörterungen der 
Verwaltungsrechtswissenschaft, die sich nicht spezifisch auf vertraglich begründete Rechtsver-
hältnisse beschränken, sondern vielmehr generalisierend das Verwaltungsrechtsverhältnis im 
Hinblick auf seine ihm zum Teil eigentümliche zeitliche Ausdehnung reflektieren. So darf es 
heute als eine gesicherte Erkenntnis gelten, daß die einzelnen legislativ eröffneten Handlungs-
formen der Verwaltung (Verwaltungsakt etc.) die Rechtsbeziehungen zwischen Verwaltung und 
Bürger nur unvollkommen erfassen und nur die Figur des Verwaltungsrechtsverhältnisses die-
ses Defizit kompensieren kann. Dieses Bestreben besitzt vor allem für die zwischen Verwaltung 
und Bürger begründeten Dauerbeziehungen ihre dogmatische Berechtigung (vgl. insoweit 
Scholz, VVDStRL Bd. 34 [1976], 145 [157 Fn. 51], m. w. N.). Die spezifische Zeitdimension des 
Verwaltungsrechtsverhältnisses sowie seine Orientierung an der Figur der »Dauerschuldver-
hältnisse« löst deshalb auch in der Verwaltungsrechtsdogmatik erste dogmatische Systematisie-
rungsbestrebungen aus; die Differenzierung zwischen »Moment-Verwaltungsrechtsverhältnis-
sen« und »Dauer-Verwaltungsrechtsverhältnissen« findet bereits Eingang in die Lehrbuchlitera-
tur (z. B. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 8 Rn. 20 f.; Achterberg, Allgemeines 
Verwaltungsrecht, §20 Rn. 26), die auf eine Vielzahl von Einzeluntersuchungen aufbauen kann 
(siehe z. B. Rüfner, Formen, S. 346 f., der frühzeitig auf die ähnlich gelagerten Probleme der 
Verwaltungsrechtsverhältnisse mit den »Dauerschuldverhältnissen« hinwies; vgl. ferner zu der 
zeitlichen Dimension einzelner Verwaltungsrechtsverhältnisse Fleiner-Gester, VVDStRL Bd. 45 
[1987], 152 [161]; Häberle, Verfassung,S.248 [262,264]; ders., Das Sozialrechtsverhältnis,S.60 [81, 
84]; Krause, Rechtsformen, S. 72 f.; ders., Das Sozialrechtsverhältnis, S. 12 [29 f.]; ders., 
VVDStRL Bd. 45 [1987], 212 [224 ff.]; Öhlinger, VVDStRL Bd. 45 [1987], 182 [192]; Rüfner, 
VVDStRL Bd. 28 [1970], 187 [215 f.]; Bachof, VVDStRL Bd. 30 [1972], 193 [231]; Terwey, 
Betreuung, S. 85 f.; siehe des weiteren noch BGHZ 61, 7 [10 f.]). 

25 Da völkerrechtlichen Verträgen ebenfalls eine zeitliche Ausdehnung eigen ist, treten bei 
ihnen vergleichbare Problemlagen auf, wie sie auch bei zivilrechtlichen Dauerschuldverhältnis-
sen zu beobachten sind (diese Parallelität zu Recht hervorhebend Karl, Vertrag, S. 15 ff.). 
Dementsprechend gehört die rechtliche Erfassung des grundlegenden Wandels der Umstände, 
unter denen der Vertrag abgeschlossen wurde, zu den Grundproblemen der Völkerrechtsdog-
matik, das allerdings durch Art. 62 WVK zumindest durch die Etablierung einer ausdrücklichen 
Regelung teilweise entschärft wurde. Die Diskussionen in der Völkerrechtswissenschaft um die 
Anerkennung und die Reichweite der Lehre von der »clausula rebus sie stantibus« (hierzu Ver-
dross/Simma, Universelles Völkerrecht, S. 526 ff.; Seidl-Hohenfeldern, Völkerrecht, S. 94 ff.; 
Ipsen/Heintschel von Heinegg, Völkerrecht, § 15 Rn. 92 ff.; Berber, Lehrbuch des Völkerrechts Bd. I, 
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diese Rechtsgebiete als eigentümlicher Problemlieferant erkannt wird; die bis-
lang vorliegenden Resultate können indes zumeist nicht auf zivilistisch 
geprägte Fragestellungen übertragen werden. 

Die evidente und nicht ernsthaft zu leugnende Relevanz der Dauerschuldver-
hältnisse bzw. solcher Verträge mit langer Bindungsdauer für die soziale und 
ökonomische Realität steht im krassen Gegensatz zu der eher marginalen wis-
senschaftlichen Vertiefung, die diese Kategorie der Schuldverträge in der Zivil-
rechtsdogmatik erfährt.26 Trotz einer Vielzahl von Einzeluntersuchungen über 
Detailaspekte des Dauerschuldverhältnisses, die für eine »Lehre von den 
Dauerschuldverhältnissen«27 wertvolle Orientierungspunkte liefern,28 ist es bis-

S. 459 ff.; Dohm, Völkerrecht Bd. III, S. 143 ff.; Wengler, Völkerrecht Bd. I, S. 372 ff.; sowie jüngst 
Köbler, »clausula rebus sie stantibus«, S. 74 ff., 102 ff., 159 ff., 167 ff.) liefert ein Beispiel für die 
Parallelität der Problemlagen. Hervorzuheben ist allerdings, daß sich die Diskussion hinsichtlich 
der Rechtsfolgen vornehmlich auf die auch in Art. 62 W VK festgelegte Vertragsbeendigung kon-
zentriert. 

Hinsichtlich einer Pflicht zur Vertragsanpassung liegen aus dem älteren Schrifttum indessen 
nur wenige Äußerungen vor (aus neuerer Zeit siehe jedoch zu den verschiedenen normativen 
Grundlagen des Völkerrechts zur Vertragsanpassung Schütz, Friedlicher Wandel, S. 135 ff.; Karl, 
Vertrag; sowie Fecht, Neuverhandlungspflichten, S. 66 ff.). Neben den eher zurückhaltenen Aus-
führungen von Wengler (Völkerrecht Bd. I, S. 376) entwickelte bereits Dahm einen auch für die 
Zivilrechtsdogmatik interessanten Ansatz, der auf die Vertragsparteien einen indirekten Zwang 
zur Vertragsanpassung ausübt. Die einseitige Beendigung komme hiernach auch bei einem 
grundlegenden Wandel in den Vertragsbeziehungen nur als ultima-ratio in Betracht. Vorrangig 
sei eine Vertragsanpassung anzustreben. Es bestehe zwar kein einseitiges Änderungsrecht, 
jedoch sei beim Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen als Rechtsfolge eine Pflicht zur 
Konsultation anzuerkennen. Lehne die andere Vertragspartei die Vertragsanpassung starr ab, so 
könne hierin eine Verletzung der ungeschriebenen Pflicht zur Rücksichtnahme liegen, die ihrer-
seits als Verletzung des Völkerrechts ein eigenständiges Recht zur Kündigung begründe (Dahm, 
Völkerrecht Bd. III, S. 152). 

Die bei völkerrechtlichen Verträgen regelmäßig vorliegende spezifische zeitliche Dimension 
strahlt auch auf die Dogmatik der Auslegungsmethoden für völkerrechtliche Verträge aus. 
Neben der Berücksichtigung einer übereinst immenden Übung bei der Durchführung des Ver-
trages (vgl. Art. 31 Abs. 3 lit. b WVK; sowie Ipsen/Heintschel von Heinegg, Völkerrecht, S. 125; 
Wengler, Völkerrecht Bd. I, S. 355; Dahm, Völkerrecht Bd. III, S. 46; Berber, Lehrbuch des Völker-
rechts Bd. I, S. 446) fügt vor allem die sog. dynamische Interpretationsmethode ein eigentümli-
ches, freilich nicht unbestrit tenes temporales Element in die Auslegung völkerrechtlicher Ver-
träge ein (zum Ansatz einer sog. dynamischen Interpretation Verdross/Simma, Universelles Völ-
kerrecht, S. 496 ff.; Ipsen/Heintschel von Heinegg, Völkerrecht, § 11 Rn. 21). 

26 So die treffende Feststellung von B. Schulin, DB 1984, Beil. Nr. 10, S. 4, die unverändert Gül-
tigkeit besitzt. 

27 Skeptisch gegenüber einer »allgemeinen Lehre von den Dauerschuldverhältnissen« indes-
sen Ulmer, Vertragshändler, S. 262 f., der auf die Notwendigkeit zusätzlicher, den Besonderhei-
ten einzelner Vertragstypen angepaßter Regeln verweist. Ebenso schon Beitzke, Nichtigkeit, 
S. 7 f.; sowie aus neuerer Zeit Nicklisch, JZ 1984,757 (762); Paschke, Wohnraummiete, S. 138 f., 
der jedoch einschränkend die Existenz gemeinsamer Wertungsgrundlagen anerkennt und aus-
formuliert. Optimistischer hingegen z. B. Strasser, Gedenkschrift für Gschnitzer, S. 415 (417 f.), 
der trotz der strukturellen Unterschiede auf einen gemeinsamen Rest von Problemen verweist, 
»die sich in einer für die meisten Dauerschuldverhältnisse gleich gültigen Weise lösen lassen«. 

28 Zu erwähnen sind z. B. die Arbeiten von Beitzke, Nichtigkeit; Bydlinski, Vertragsbindung; 
Gernhuber, Schuldverhältnis, S. 377 ff.; GroßfeldIGersch, JZ 1988,937 ff.; 0. v. Gierke, JherJb. Bd. 
64 (1914), 355 ff.; Gschnitzer, JherJb. Bd. 76 (1926), 317 (322 ff., 356 ff., 385 ff., 396 ff.); Horn, 
Gutachten Bd. I, S. 551 ff.; Köhler, Festschrift für Steindorff, S. 611 ff.; Löning, Grundstücks-
miete, S. 19 ff.; Nicklisch, JZ 1984,757 (759 ff.); Nikisch, Grundformen, S. 144 ff.; Paschke, Wohn-
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lang nicht gelungen, das Dauerschuldverhältnis mit einer präzisen inhaltlichen 
Konturierung zu versehen.29 Die unverkennbaren Defizite bei der wissenschaft-
lichen Fundierung einer »Lehre von den Dauerschuldverhältnissen« erweisen 
sich als die zwangsläufige und unvermeidbare Konsequenz fehlender begriffli-
cher und inhaltlicher Klarheit. Solange es nicht gelingt, den spezifischen 
Begriffsinhalt des Dauerschuldverhältnisses aufzudecken und diese Figur des 
Schuldrechts präzise zu definieren sowie von verwandten bzw. ähnlich struktu-
rierten Schuldverhältnissen exakt abzugrenzen, ist das Bestreben, allgemein-
gültige Strukturen für diese Kategorie schuldrechtlicher Verträge aufzuzeigen 
und dem Dauerschuldverhältnis die Qualität eines Systembegriffs zuzuspre-
chen, von vornherein zum Scheitern verurteilt. 

Die vorliegende Untersuchung versucht einen Beitrag zu liefern, um diese 
Defizite zu verringern und zugleich die Herausbildung der vom Bundesgerichts-
hof argumentativ in den Vordergrund gerückten »Regeln der Dauerschuldver-
hältnisse« zu fordern. Hierbei ist es zunächst unausweichlich, die zahlreichen 
und vielfältigen unterschiedlichen dogmatischen Ansätze für die begriffliche 
Konturierung des Dauerschuldverhältnisses zu erfassen. Erst aufgrund einer 
sorgfältigen und umfassenden Durchsicht der unzähligen und verstreuten Stel-
lungnahmen in Rechtsprechung und Doktrin sowie ihrer kritischen Zusam-
menfassung und Reflexion, die in veröffentlichter Form bislang nicht vorliegt,30 

ist es gerechtfertigt, sich auf die Suche nach »allgemeinen Lehren« für die 
Dauerschuldverhältnisse zu begeben. Eine ausschließlich auf die Strukturprin-
zipien bzw. Wertungsgrundlagen und Regelungsmodelle bei Dauerschuldver-
hältnissen beschränkte Untersuchung, die auf eine vorherige begrifflich-inhalt-
liche Konturierung dieser Kategorie der Schuldverträge verzichtet, ist ange-
sichts des derzeitigen Erkenntnisstandes der Zivilrechtsdogmatik mit der 
Gefahr verbunden, daß die konkrete Reichweite der von der Figur der Dauer-
schuldverhältnisse erfaßten Verträge offenbleibt. Dieses Vakuum stellt nicht 

raummiete, S. 138 ff.; Hj. Weber, Gesellschaft, S. 108 ff.; Wiese, Festschrift Tür Nipperdey Bd. I, 
S. 837 ff.; E. Wolf, Arbeitsverhältnis, S. 91 ff.; zur Zivilrechtsdogmatik in Österreich und der 
Schweiz siehe auch noch die Nachweise unten in Fn. 31 und 32. Ferner sind in diesem Kontext 
einige, allerdings z. T. ältere Dissertationen anzuführen, die schwerpunktmäßig das Dauer-
schuldverhältnis insgesamt oder zumindest im Hinblick auf einzelne Teilaspekte analysieren. 
Zu nennen sind vor allem Buss, Nichtigkeitsbeschränkung; Christodoulou, Zeitelement; Ditte-
ney, Anfechtung; Ebhardt, Beendigung; Freiberger, Nichtigkeit; Gansauge, Dauerschuldverhält-
nis; Gutzier, Lösung; Haarmann, Geschäftsgrundlage; Oettinghaus, Schicksal; Schmitt, Kündi-
gung; Steinberger, Verträge; Stutz, Rücktritt; Thume, § 324 BGB; Vogler, Ansprüche, S. 99 ff, 
126 ff. 

29 Ebenso in der Bewertung z. B .Hattenhauer, ZRP 1985,200 (202); Hönn, ZHRBd. 149 (1985), 
300 (307); Ulmer/Timmann, ZIP 1992,1 (5); sowie bereits auch Wüstney, Bedeutung, S. 7. Mit ent-
gegengesetzter Würdigung hingegen z. B. v. Westphalen, in: Löwe/v. Westphalen/Trinkner, 
AGBG Bd. II, § 10 Nr. 3 Rn. 69, der unter Hinweis auf die Begriffsbestimmung von Lorenz 
(Schuldrecht Bd. I, S. 29) die Existenz einer »allgemein anerkannten Definit ion« konzediert; 
ebenso auch der Abschlußbericht der Kommission zur Überarbeitung des Schuldrechts, vgl. 
BMJ (Hrsg.), Abschlußbericht, S. 153. 

30 Die unveröffentlichte Habilitationsschrift von Wiese, auf die er in se inem Beitrag zu der im 
Jahre 1965 erschienenen 2. Festschrift für Nipperdey hinweist (Wiese, Festschrift für Nipperdey 
Bd. I, S. 837 [837 Fn. 1]), stand dem Verfasser für die hiesige Untersuchung nicht zur Verfügung. 
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nur die methodische Legitimation induktiv entwickelter »allgemeiner Grund-
sätze« in Frage; zusätzlich ist ihre Übertragung auf die Vielzahl der von der Kau-
telarjurisprudenz entwickelten und legislativ allenfalls rudimentär strukturier-
ten Verträge nur möglich, wenn über den spezifischen Inhalt der Verträge Klar-
heit herrscht, die unter dem Ordnungsbegriff des Dauerschuldverhältnisses 
zusammengefaßt werden. 

Ohne den Anspruch einer rechtsvergleichenden Analyse zu erheben, dürfen 
bei der Einfügung der Dauerschuldverhältnisse in die Ordnung der Schuldver-
träge und für die inhaltliche Konturierung dieser Gruppe der Schuldverhält-
nisse die Erkenntnisse der Zivilrechtsdogmatik in Österreich31 und in der 
Schweiz32 nicht unberücksichtigt bleiben. Trotz z. T. unterschiedlicher normati-
ver Grundlagen33 würden andernfalls die gemeinsamen historischen Wurzeln 
der Zivilrechtsdogmatik in Deutschland, Österreich und der Schweiz negiert 
und auf wertvolle Impulse für die Rechtsentwicklung und die Herausbildung 
einer systematisch konsistenten Zivilrechtsdoktrin in der Bundesrepublik 
Deutschland ungerechtfertigt verzichtet. Die unverkennbare Rezeption der in 
der deutschen Zivilrechtsdogmatik gewonnenen Erkenntnisse durch die öster-
reichische und die schweizerische Zivilrechtswissenschaft34 liefert einen plasti-
schen Beleg für die Fruchtbarkeit eines auf diese Rechtsordnungen und auf 
diese Fragestellungen begrenzten rechtsvergleichenden Seitenblicks.35 Die 

31 Siehe vor allem Barta/Call, JB1. 1971, 76 ff., 117 ff.; Bydlinski, in: Klang, ABGB Bd. IV/2, 
S. 193 ff.; ders., Festschrift für Steinwenter, S. 140 ff.; ders., Vertragsbindung; Fenyves, Erbenhaf-
tung, S. 224 ff.; ders., System, S. 141 ff.; Gschnitzer, in: Klang, ABGB Bd. IV/1, S. 25 ff.; Koziol/ 
Welser, Grundriß des bürgerlichen Rechts Bd. I, S. 173 ff.; Steininger, Festschrift für Wilburg, 
S. 369 ff.; Strasser, Gedenkschrift für Gschnitzer, S. 415 ff. 

32 Namentlich Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht — Allgemeiner Teil, S. 342 ff.; 
Bürge, ZSRBd. 124 (1983) 1,427 ff.; Cherpillod, La fin des contrats de durée; Gauch, Beendigung; 
Kramer, in: Berner Kommentar Bd. VI/1, Einl. O R R n . 156 ff.; Lautner, Instandstellungsverein-
barung; Merz, Schweizerisches Privatrecht Bd. VI/1, S. 128 ff.;Potydor-Werner, Rückabwicklung; 
Roggwiller, Der »wichtige Grund«; Sauter, Probleme, S. 18 ff.; Spiro, Begrenzung Bd. II, 
S. 1190 ff.; Vetsch, Sukzessivlieferungsvertrag, S. 4 ff.; H. Weber, Änderungsrecht, S. 11 f.; R. H. 
Weber, ZSR Bd. 128 (1987) I, 403 ff. 

33 Für das österreichische Zivilrecht ist vor allem § 918 Abs. 2 ABGB (»Ist die Erfüllung für 
beide Seiten teilbar, so kann wegen Verzögerung einer Teilleistung der Rücktritt nur hinsichtlich 
der einzelnen oder auch aller noch ausstehenden Teilleistungen erklärt werden.«) zu nennen. 
Aus dem schweizerischen Obligationenrecht ragt insbesondere Art. 320 Abs. 3 OR (»Leistet der 
Arbei tnehmer in gutem Glauben Arbeit im Dienste des Arbeitgebers auf Grund eines Arbeits-
vertrages, der sich nachträglich als ungültig erweist, so haben beide Parteien die Pflichten aus 
dem Arbeitsverhältnis in gleicher Weise wie aus gültigem Vertrag zu erfüllen, bis dieses wegen 
Ungültigkeit des Vertrages vom einen oder anderen aufgehoben wird.«) heraus. 

34 Exemplarisch ist auf die Aufnahme der grundlegenden Abhandlung von 0. v. Gierke, 
JherJb Bd. 64 (1914), 355 ff., zu verweisen, die die Zivilrechtsdogmatik sowohl in Österreich als 
auch in der Schweiz maßgeblich prägte und beeinflußte, ihren Niederschlag allerdings auch in 
den schuldrechtsdogmatischen Überlegungen der niederländischen Zivilrechtswissenschaft 
fand (vgl. vor allem Hijman van den Bergh, Préadviezen, S. 101 ff.; Strijbos, Opzegging, S. 26). 

35 Die Nützlichkeit tritt bei Kramer zu Tage, der die spezifischen Regelungsprobleme bei 
Dauerschuldverhältnissen sowohl für die deutsche Rechtsordnung (Kramer, MünchKomm., 
BGB, Einleitung Bd. II Rn. 85 ff.) als auch für das schweizerische Obligationenrecht (Kramer, in: 
Berner Kommentar Bd. VI/1, Einl. OR Rn. 156 ff.) erläutert. 
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Zugehörigkeit dieser Rechtsordnungen zum kontinental-europäischen Rechts-
kreis36 und ihre Vereinigung in der germanischen bzw. mitteleuropäischen 
Rechtsfamilie37 legitimiert dieses Vorgehen ebenso, wie die Tatsache, daß das 
Dauerschuldverhältnis sowohl in Österreich als auch in der Schweiz nicht das 
Produkt legislativer Initiativen und normativer Entscheidungen ist, sondern 
ausschließlich dem rechtswissenschaftlichen Streben nach dogmatischer 
Begriffs- und Systembildung entspringt und damit eine im Grundsatz mit 
der deutschen Schuldrechtsdogmatik vergleichbare Tradition aufweist.38 Eine 
vertiefte Würdigung anderer Privatrechtsordnungen muß im Rahmen dieser 
Untersuchung unterbleiben, obwohl auch sie die Figur des Dauerschuldver-
hältnisses bzw. die spezifische zeitliche Dimension einzelner Schuldverhält-
nisse als besonderes Problem erkennen; die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen und ihre dogmatische Aufbereitung z. B. in der ehemaligen DDR,3 9 

36 Siehe Rheinstein, Rechtsvergleichung, S. 83 ff.; kritisch gegenüber der Bildungeines konti-
nental-europäischen Rechtskreises Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung Bd. I, S. 80, 155 f. 

37 Constantinesco, Rechtsvergleichung Bd. III, S. 78; Rheinstein, Rechtsvergleichung, S. 79; 
Wieacker, Privatrechtsgeschichte, S. 503; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung Bd. I, S. 155 ff., 
185 ff., 196 ff. 

38 Ebenso in der Feststellung für das schweizerische Obligationenrecht Kramer, in: Berner 
Kommentar Bd. VI/1, Einl. OR Rn. 159; Polydor-Werner, Rückabwicklung, S. 5. 

39 Obwohl der Beitritt der ehemaligen DDR zu der Bundesrepublik Deutschland entspre-
chenden Vorschriften die praktische Relevanz entzog, lassen sich auch der Rechtsordnung der 
ehemaligen DDR einige fruchtbare Regelungsansätze entnehmen, die nicht nur von dokumen-
tarischem Interesse sind, sondern zugleich die Rechtsentwicklung de lege ferenda im vereinig-
ten Deutschland positiv beeinflussen können. So differenzierte z. B. das Zivilgesetzbuch der 
ehemaligen DDR in seinen allgemeinen Bestimmungen über Verträge und dort im Rahmen der 
Vorschriften über Änderung und Beendigung von Verträgen zwischen dem Rücktritt (§ 80 ZGB) 
sowie der Kündigung (§81 ZGB) und verankerte für die Kündigung einige allgemeine Regelun-
gen. Weder aus dem Regelungszusammenhang und der Entstehungsgeschichte noch aus der 
zivilrechtlichen Diskussion in der ehemaligen DDR lassen sich jedoch Anhaltspunkte dafür 
gewinnen, daß durch das Normprogramm des § 81 ZGB den spezifischen Regelungsbedürfnis-
sen bei Dauerschuldverhältnissen Rechnung getragen werden sollte. Der Aussagegehalt der 
Vorschrift ist für den hiesigen Untersuchungsgegenstand allerdings begrenzt, weil § 81 Abs. 1 
Satz 1 ZGB lediglich festlegte, daß »ein Vertrag gekündigt werden« kann, »wenn das durch 
Rechtsvorschriften bestimmt oder im Vertrag vereinbart ist«. Die Vorschrift regulierte angesichts 
dieser Regelungstechnik nur prozedurale Aspekte des Kündigungsrechts, verzichtetejedoch auf 
die Etablierung eines allgemeinen, für alle Dauerschuldverhältnisse geltenden Kündigungs-
rechts. 

Aufgrund der veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen durch den Staatsvertrag zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen DDR »über die Schaffung einer 
Währungs-, Wirtschafts-und Sozialunion« vom 18. Mai 1990 (BGBl. II S. 518 ff.), der insbeson-
dere die Vertragsfreiheit als unmittelbar geltendes Recht in das Zivilrecht der damaligen DDR 
einfügte (vgl. Art. 2 Abs. 1,4 Abs. 1 des Staatsvertrages; zusätzlich bekräftigt durch Art. 3 Abs. 1 
des »Gesetzes zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik [Verfassungsgrundsätze]« vom 17. Juni 1990 [GBl. I, S. 289 f.]) und damit jeglichen 
Typenzwang für die Vertragsbeziehungen ausschloß, gewannen die in § 81 ZGB getroffenen 
Regelungen für legislativ nicht strukturierte Verträge bis zum Wirksamwerden des Beitritts am 3. 
Oktober 1990 verstärkt Bedeutung. Vor allem wenn die Vertragsparteien auf die privatautonome 
Vereinbarung eines Kündigungsrechts verzichteten, war eine entsprechende Anwendung von 
§ 81 ZGB in Erwägung zu ziehen, wobei primär für gesetzlich ungeregelte »Dauerschuldverhält-
nisse« eine Ausdehnung im Wege der Analogie in Betracht kam. 



10 § 1 Einleitung 

Frankreich,40 Italien,41 den Niederlanden,42 Griechenland,43 Großbritannien44 

und Skandinavien,45 dem US-amerikanischen Vertragsrecht46 sowie die Rechts-

Für die Rechtsentwicklung in der ehemaligen DDR ist ferner auf § 10 des bereits vor dem Bei-
tritt der DDR zu der Bundesrepublik Deutschland nach Art. 23 G G a.F. aufgehobenen Vertrags-
gesetzes hinzuweisen (zur Aufhebung des Vertragsgesetzes Anlage III des Staatsvertrages »über 
die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion« unter II. 12; sowie § 4 Nr. 1 des 
»Gesetzes über die Änderung oder Aufhebung von Gesetzen der Deutschen Demokratischen 
Republik« vom 28. Juni 1990 [GBl. I S. 483 ff.]), das für die Vertragsparteien den Zwang zum 
Abschluß »langfristiger Wirtschaftsverträge« begründete. Auf spezielle Vorschriften für die 
Durchführung »langfristiger Wirtschaftsverträge« verzichtete das Vertragsgesetz jedoch ebenso, 
wie auf die Etablierung gesonderter Bestimmungen zur Behandlung von Leistungsstörungen 
sowie für die Vertragsbeendigung (zur Vertragsanpassung vgl .Hochbaum, Anpassung, S. 121 ff.). 

Eine breitere Bedeutung besaß im Rahmen der deutsch-deutschen Rechtsangleichung vor-
übergehend die Regelung des Kündigungsrechts in den §§ 305-308 des »Gesetzes über interna-
tionale Wirtschaftsverträge«, das weitgehend unverändert unter der Bezeichnung »Gesetz über 
Wirtschaftsverträge« bis zum Wirksam werden des Beitritts in der ehemaligen DDR fortgalt (vgl. 
Anlage III des Staatsvertrages »über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union« unter II. 11.; sowie §3 des »Gesetzes über die Änderung oder Aufhebung von Gesetzen 
der Deutschen Demokratischen Republik« vom 28. Juni 1990 [GBl. I S. 483 ff.]) und für Wirt-
schaftsverträge auf dem Gebiet der ehemaligen DDR wegen des nicht mehr geltenden Vertrags-
gesetzes zwischenzeitlich einen erweiterten Anwendungsbereich und damit eine verstärkte 
praktische Relevanz erlangte (so mit Recht auch die Bewertung von Afas/cotv.WR 1992,115 [117]). 
Der besondere Stellenwert der §§305-308 GW für Dauerschuldverhältnisse wurde bereits in der 
Vergangenheit im Schrifttum der ehemaligen DDR mit Recht betont (vgl. Rudolph, in: Maskow/ 
Wagner, Gesetz über internationale Wirtschaftsverträge, S. 428 ff., die insbesondere den Gegen-
satz zwischen »Dauerschuldverhältnis« einerseits und »Einzelschuldverhältnis« andererseits 
hervorhebt). Obwohl die Regelung in § 306 GW ein außerordentliches Kündigungsrecht für 
einen Vertrag, »der auf dauernde oder ständig wiederholende Leistungen gerichtet ist« (vgl. §306 
Abs. 1 GW), begründete und betont wurde, daß diese Vorschrift auf Einzelschuldverhältnisse 
keine Anwendung fand (so Rudolph, in: Maskow/Wagner, Gesetz über internationale Wirt-
schaftsverträge, § 306 Anm. 1), können der zivilrechtlichen Diskussion der ehemaligen DDR — 
soweit sich diese publizistisch überhaupt niederschlug — keine Ansätze en tnommen werden, die 
von dem Bestreben geleitet waren, die spezifischen Regelungsstrukturen von »Dauerschuldver-
hältnissen« aufzuhellen. 

40 Der französischen Zivilrechtsdogmatik ist das Dauerschuldverhältnis ebenfalls als eigen-
ständige Figur bekannt. Obgleich dies nicht normativ verfaßt ist, werden in der dogmatischen 
Analyse verbreitet den »contrats successifs« die »contrats instantanés« gegenübergestellt (siehe 
grundlegend die Abhandlung von BrièredeL'IsIe, Ree. D. 1957,153 ff.; sowie Corenblit, Critique; 
ferner den Überblick bei Starck, Droit civil — Obligations, 2. Contrat, S. 42 ff.; Weill/Terré, Droit 
civil — les obligations, S. 45 f.; sowie aus deutscher Sicht Ferid, Das französische Zivilrecht Bd. I, 
S. 409). Obwohl das französische Zivilrecht keine allgemeinen, generell auf die Kategorie der 
»contrats successifs« zugeschnittenen Vorschriften kennt, ist in der Rechtslehre die Sonderstel-
lung dieser Gruppe von Schuldverträgen anerkannt. So wird z. B. für die Nichtigkeit von Verträ-
gen hervorgehoben, daß die entsprechenden Nichtigkeitsgründe ihre Rechtswirkungen bei den 
»contrats successifs« nicht für die Vergangenheit, sondern nur für die Zukunft entfalten (vgl. 
Weill/Terré, Droit civil —les obligations, S. 334 ff.). Hinzuweisen ist ferner auf die Diskussion um 
die »théorie de l'imprévision«, die vor allem für die »contrats successifs« herausragende Bedeu-
tung besitzt (hierzu stellvertretend Weill/Terré, Droit civil—les obligations, S. 46,379 ff., mit zahl-
reichen Nachweisen; sowie Horn, Gutachten Bd. I, S. 551 [622]). 

41 So enthält das italienische Zivilgesetzbuch von 1942 im Unterschied zu dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch z. B. einige für den hiesigen Untersuchungsgegenstand einschlägige Vorschriften. 
Aus dem Besonderen Teil des Schuldrechts ist vor allem die umfangreiche und systematisch her-
ausgehobene Regelung des Dauerlieferungsvertrages (Art. 1559 bis 1570) anzuführen (vgl. 
hierzu den Überblick von Horn, Gutachten Bd. I, S. 551 [618 ff.]). Daneben ist auf Art. 1467 hin-
zuweisen, der für Verträge mit fortgesetzten und regelmäßig wiederkehrenden Leistungen ein 
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allgemeine Lehren 244 ff. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
— außerordentliche Kündigung 458 ff. 
— Ausstrahlungen des Kartellrechts 540 f. 
— Bindungsdauer 189 ff. 
— EG-Recht 65, 141 f., 459f., 688 Fn. 1 
— Kündigungsfrist 598 f. 
— Lösungsrecht 183 ff. 
— Mindestlaufzeiten s. dort 
— Preiserhöhungsklausel 186 ff. 
— Verlängerungsklauseln 624 ff. 
Altenteilsvertrag 
— Dauerschuldcharakter 170 f. 
Arbeitsverträge 
— Dauerschuldcharakter 152 ff. 
— fehlerhaftes Arbeitsverhältnis 431 ff. 
— Fixschuldcharakter der Arbeitslei-

stung 336 ff. 
— Interessengegensatz 238f. 
— Organisationscharakter 229 f. 
Auftrag 
— Dauerschuldcharakter 160 ff. 
ausländische Rechtsordnungen 
— DDR 9 f. Fn. 39 
— Frankreich 10 Fn. 40 
— Griechenland 11 Fn. 43 
— Großbritannien 11 Fn. 44 
— Italien 10 Fn. 41 
— Niederlande 11 Fn. 42 
— Skandinavien 11 Fn. 45 
— USA 11 Fn. 46 
außerordentliche Kündigung 
— Dispositivität 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
458 ff. 
Individualvereinbarungen 455 ff. 
»wichtiger Grund« 566 ff. 

— Erscheinungsformen 264 f. 
— fehlerhaftes Dauerschuldverhältnis 

440 ff. 
— Geschäftsgrundlage 418 ff. 
— Konkretisierung durch Leistungsstö-

rungsrecht 357 ff. 
— Kündigungserschwerungen 

Investitionsverlust 611 ff. 
nachvertragliche Unterlassungs-
pflichten 607 f. 

Unzumutbarkeitsmaxime 605 ff. 
Vertragsstrafeversprechen 608 f. 
Vorteilsentzug 609 ff. 

— Kündigungserklärungsfrist 297 ff. 
— Leistungsaustausch 360 ff. 
- M i n d e s t l a u f z e i t e n 509 f., 562 f. 
— Regelungsvorschläge 

Akademie für Deutsches Recht 669 ff. 
Schuldrechtskommission 685 ff. 

— Rücktrittsrecht 349 ff. 
— Schadensersatzpflicht 366ff. 
— Selbstbestimmung 267 f. 
— Sukzessivverträge 377 f. 
— ultima-ratio 271 f. 
— ungeschriebenes Gestaltungsrecht 265 ff. 
— Verschulden 271 
— Vertragstreue 268 f. 
— Vertrauensbeziehung 270 f. 
— Verwirkung 310 f. 
- V e r z i c h t 311 f., 460 
— Zumutbarkeitsvermutung 304 ff. 
Austauschvertrag 221 f., 237 
Auslobung 
— Dauerschuldcharakter 159 

Beendigungsfreiheit 248 ff. 
Befristung 
— ordentliche Kündigung 275 
— B. als Stabilisierungsinstrument 453 
— Gesellschaftsverträge 488 ff., 550 f. 
Begriff des Dauerschuldverhältnisses 
— Ansätze im Schrifttum 75 ff. 
— Ansätze in der Rechtsprechung 89 ff. 
— Polarität der Begriffsbildung 66 ff. 
— Regelungsvorschläge 93 ff. 
Bestandsschutz 
— Begriff 280 f. 
— Grundrechtsordnung 283 Fn. 166 
— Kündigungsfreiheit 280 ff. 
— Schadensersatzrecht 633 ff. 
— vertraglicher B. 454, 576ff. 
Bezugsverträge 
— Dauerschuldcharakter 175 f. 
— Mindestlaufzeiten s. dort 
Bindungsdauer 
— Allgemeine Geschäftsbedingungen 

189 ff. 
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— Disposit ionsfreihei t 462 ff. 
— Gefahrenpoten t ia l 462 ff. 
— normat ive Rahmenda t en 466 ff. 
— Prognosefähigkeit 463 ff. 
— Se lbs tbes t immung 464 
Bürgschaftsversprechen 
— Dauerschuldcharakter 168 f. 

Darlehensverträge 
— Dauerschuldcharakter 148 ff. 
dauerndes Dienstverhäl tnis 195 ff. 
dauerndes Rechtsverhältnis 194f. 
dauerndes Vertragsverhältnis 193 ff. 
daue rnde Leistung 200 f. 
dauernde Versicherung 193 
Dauerschuldverträge 
— Altenteilsvertrag 170 f. 
— Arbeitsverträge 152 ff. 
— Auft rag 160 ff. 
— Aus lobung 159 
— Begriff 134ff. 
— Bezugsverträge 175 f. 
— Bürgschaftsversprechen 168 f. 
— Darlehensverträge 148 f. 
— Dauer rech tsbez iehungen 177 ff. 
— Dienstleistungsverträge 152 ff. 
— Dienstverträge 152 ff. 
— Factoring 174 
— Franchising 175 
— Geschäf tsbesorgungsver t räge 160 ff. 
— Gesellschaftsverträge 166 f. 
— Leasing 174 
— Leibrente 169 f. 
— Leih Verträge 147 f. 
— Leistungsberei tschaftsverträge 168 ff. 
— Maklerverträge 158 f. 
— Mietverträge 146 f. 
— Pachtverträge 146 f. 
— Reise Verträge 162 ff. 
— Tätigkeitsverträge 150 ff. 
— Überlassungsverträge 145 ff. 
— Unter lassungsverträge 176 
— Veräußerungsverträge 165 f. 
— Versicherungsvertrag 171 f. 
— Verwahrungsverträge 154f. 
— Werkleistungsverträge 155 ff. 
— Werkverträge 156 ff. 
Dauer rech tsbez iehungen 
— Dauerschuldvertrag 177 f. 
— körperschaftl iche D. 179 
— sachenrechtl iche D. 178f. 
— schuldrechtliche D. 178 
— s ta tusbegründende D. 179 
Dauer le is tung 319 ff. 
Dauerverträge 
— Begriff 115 f. 
— außerordent l iche Kündigung 270 

Dienstverträge 
— dauerndes Dienstverhäl tnis 195 ff. 
— Dauerschuldcharakter 152 ff. 
— fehlerhaf tes Dienstverhältnis 431 ff. 
— Fixschuldcharakter der Dienst leis tung 

336 ff. 
— Interessengegensatz 238 f. 
— Kündigungserklärungsfr is t 301 ff. 
— Organisat ionscharakter 229 f. 
— Verlängerungsklauseln 624 ff. 
Dienstleistungsverträge 152 ff. 
Disposi t ionsschutz 
— Lösungsrecht 470 f. 
— Kündigungsfre ihei t 484 ff. 
— Kündigungsfr is t 273 f. 
Dogmengeschichte 47 ff. 

EG-Recht 
— Allgemeine Geschäf t sbedingungen 

Anpassung des A G B G 688 Fn. 1 
außerordent l iche Kündigung 459 f. 
Terminologie der Richtlinie 93/13/ 
EWG 65, 141 f. 
Verlängerungsklauseln 626 

— Laufze i tb indungen 
Auss t rah lungen 

nat ionales Kartellrecht 536 ff. 
zivilrechtliche Generalklauseln 
540 ff. 

Gruppenfre i s te l lungsverordnungen 
525 ff. 
Mißbrauch 535 f. 
Wet tbewerbsbeh inderung 530ff. 

Einseitige Leis tungsbes t immung 
— Kündigungsfre ihei t 294 ff. 
— Kündigungsfr is t 277 f. 
Erfül lung 322 ff. 
e rgänzende Vertragsauslegung 
— Kündigungsfr is t 276 f. 
— ordent l iches Kündigungsrecht 275 f. 
— übermäßige Laufze i tb indung 559 ff. 

Factoring 
— Dauerschuldcharakter 174 
fehlerhaf tes Dauerschuldverhäl tnis 
— al lgemeine Lehre 436 ff. 
— A r b e i t s - u n d Dienstverhäl tnis 43 I f f . 
— außerordent l iche Kündigung 440 ff. 
— Bestandsinteresse 424 ff. 
— Mietverhältnis 434 f. 
— Personengesel lschaft 429 f. 
— Rechtsfolgen 424 ff. 
— Selbs tbes t immung 424 ff. 
— Versicherungsvertrag 435 f. 
F i rmenfo r t füh rung 656 ff. 
Franchising 
— Dauerschuldcharakter 175 
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gemeinschaftsbegründende Rechtsbezie-
hung 220 f. 
gesamtschuldnerische Bindung 277 ff. 
Geschäftsbesorgungsverträge 
— Dauerschuldcharakter 160 ff. 
— Interessenwahrung 239 f. 
Geschäftsgrundlage 
— Kündigung 418 ff. 
Gesellschaftsverträge 
— Abfindungsklauseln 

außerordentliche Kündigung 
605 ff., 612 f. 
ordentliche Kündigung 

Auszahlungsvereinbarungen 
617 f. 
Kontrollmaßstäbe 614 ff. 
Kürzung des Abfindungsanspru-
ches 618 ff. 

— Befristung 488 ff., 550 f. 
— Dauerschuldcharakter 166 f. 
— fehlerhafte Personengesellschaft 

429 f. 
— Kündigungserklärungsfrist 298 f. 
-Künd igungs f re ihe i t 484 ff., 580 ff. 
— Kündigungsfrist 595 f. 
— Mindestlaufzeiten 484 ff. 
- N a c h h a f t u n g 641 ff. 
— Organisationsvertrag 124 ff., 228 f. 
Gesetzliche Ordnung 
— Begriff des Dauerschuldverhältnisses 

61 ff. 
— Reformbestrebungen s. dort 
Grundverträge 
— Abgrenzung zur laufenden Geschäfts-

verbindung 123 ff. 
— Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Lösungsrecht 184 
Preiserhöhungsklausel 188 

— Begriff 120 f. 

Handelsvertreterrecht 
— Kündigungserklärungsfrist 302 ff. 

Interessengegensatz 237 ff. 
Interessengemeinschaft 240 
Interessenverknüpfung 233 ff. 
Interessenwahrung 239 f. 
Internationales Kaufrecht 11 f. Fn. 47 

Kartellrecht 
— Ausstrahlung des K. 

Nationales Kartellrecht 536 ff. 
Zivilrechtliche Generalklauseln 
540 ff. 

— Diskriminierungsverbot 522 ff. 
— Europäisches Kartellrecht 525 ff. 
— Gruppenfreistellungsverordnungen 

Alleinvertriebsverordnung 
Ausschließlichkeit und Vertragsbin-
dung 528 f. 
Eintrittsklauseln 529 
Kettenverträge 529 f. 
unbestimmter Zeitraum 527 
Verlängerungsklausel 527 f. 

Vertragsdauer als Gegenstand der G. 
525 f. 

— Mißbrauchsverbot 535 ff. 
— Verbot vertikaler Vertragsbindung 

Billigkeitsprüfung 519 ff 
Dauerschuldverhältnisse als vertikale 
Vertragsbindung 516f. 
kurzfristige Vertragsbindung 517 f. 
Wesentlichkeitsprüfung 519 IT. 

— Wettbewerbsbehinderung 530 ff. 
Konkursordnung 125 ff. 
Kontinuitätserwartung 
— Bestandsschutz 282 
— Kündigungsfreiheit 279 f. 
— Kündigungsfrist 273 f. 
Kooperationsvertrag 232 f. 
Kündigungserklärungsfrist 297 ff. 
Kündigungserschwerungen 
— Erscheinungsformen 600 ff. 
— Gesetzesanalogie 602 ff. 
— außerordentliche Kündigung s. dort 
— ordentliches Kündigungsrecht s. dort 
Kündigungsfreiheit 258 ff., 279 ff., 294ff., 

484 ff. 
Kündigungsfrist 
— Allgemeine Geschäftsbedingungen 598 f. 
— Analogie 276 f. 
— Dispositionsschutz 273 f. 
— Dispositivität 595 ff. 
— einseitige Leistungsbestimmung 277 
— ergänzende Vertragsauslegung 275 f. 
— Gesellschaftsverträge 595 f. 
— K. und Laufzeitbindung 599 f. 
— K. als Stabilisierungsinstrument 454 
— Selbstbestimmungsrecht 273 f. 
Kündigungsrecht 
— außerordentliche Kündigung s. dort 
— Beendigungsfreiheit 248 ff. 
— Dispositivität 455 ff. 
— einseitige Leistungsbestimmung 294 ff. 
— gesamtschuldnerische Bindung 277 ff. 
— Geschäftsgrundlage 418 ff. 
— Gestaltungsrecht 284 ff. 
— Haftungsordnung 

Auflösungsschaden 631 ff. 
Bestandsschutz 633 ff. 
Firmenfortfuhrung 656 ff. 
Haftung ausgeschiedener Personenge-
sellschafter 641 ff. 
Nachlaßverbindlichkeit 635 ff. 
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Schadensersatz wegen Nichterfül lung 
628 ff. 

— - Vor -GmbH 650 ff. 
— Kündigungsfre ihe i t 258 ff. 

Mindest laufzei ten 509 f. 
— ordent l iche Künd igung s. dort 
— pacta sunt servanda 248 ff. 
— Regelungstechnik 260 ff. 
— Regelungsvorschläge 675 ff. 
— Rücktrittsrecht 349 ff. 
— Selbs tbes t immungsrecht 248 ff., 267 f. 
— Treu und Glauben 289 ff. 
— »Unzeit« 

al lgemeine Schranken 317 f. 
Kündigungsschranke 312 f. 
Rechtsfolge 314 ff 

— Vertragstreue 248 ff. 
— Verzögerung der Rechtswirkungen 588 ff. 

Langzeitverträge 
— Begriff 113 ff., 118 
laufende Geschäf t sverb indung 123 ff. 
Leasing 
— Dauerschuldcharakter 174 
Leibrente 
— Dauerschuldcharakter 169 f. 
Leihverträge 
— Dauerschuldcharakter 147 f. 
Leistungsberei tschaftsverträge 
— Dauerschuldcharakter 168 ff. 
Leistungserfolg 107 ff. 
Le is tungshandlung 107 ff. 
Leis tungsstörungsrecht 319 ff. 
Leis tungsstruktur 241 ff. 
Le is tungsumfang 119 
Lösungsrecht 
— Allgemeine Geschäf t sbedingungen 

183 ff. 

Maklerverträge 
— Alleinauftrag 159 Fn. 62 
— Dauerschuldcharakter 158 f. 
Materiale Dauerschuldverhäl tnisse 208 ff. 
Mietverträge 
— Dauerschuldcharakter H ö f . 
— fehlerhaf tes Mietverhältnis 434 f. 
— Kündigungserklärungsfr is t 299 ff. 
— Organisationsvertrag 230 f. 
Mindest laufzei ten 
— Absolu te Zei tgrenze 501 ff. 
— Allgemeine Geschäf t sbed ingungen 

474 ff. 
Generalklausel 

Funkt ion 479 
Inhal tserweiterung 481 f. 
personel le Erwei terung 480 f. 
Vertragstypenerweiterung 479 f. 

Wer tungsmaximen 482 ff. 
Kettenverträge 478 f. 
Klauselverbot und Kündigungsrecht 
477 f. 
Kündigungserschwerung 622 
Laufze i tberechnung 475 f. 
Le is tungsunterbrechungen 476 
Normzweck des Klauselverbots 474 f. 
Rechtsfolgen übermäßiger Mindest-
laufzeiten 548 ff. 

— Befris tung 488 f. 
— Berufsfreihei t 512 ff. 
— Bezugsbindung 511 ff. 
— Gesellschaftsverträge 484 ff., 550 
— Interessenabwägung 504 ff. 
— Kompensa t ion 

Gegenle is tung 508 f. 
Kündigung 509 f. 

— Kündigungsfr is t als M. 599 f. 
— Kündigungserschwerung 622 ff. 
— M. als Stabi l is ierungsinstrument 453 f. 
— Rechtsfolgen übermäßiger M. 

Parteiwille 544 f. 
Diskussionsstand 546 ff. 
Disposi t ionsschutz 544 f. 
Gesellschaftsverträge 550 f. 
Lückenschl ießung 

außerordent l iches Kündigungsrecht 
562 f. 
Entf r is tung des Vertrages 557 ff. 
Reduzierung der Vertragsbindung 
559 ff. 

Vertragskontinuität 
— Si t tenordnung 501 ff. 
— Wet tbewerbsordnung 

Diskriminierungsverbot 522 ff. 
Europäisches Kartellrecht 

Auss t rah lungen 
nat ionales Kartellrecht 536 ff. 
zivilrechtliche Generalklauseln 
540 ff. 

Gruppenf re i s te l lungsverordnungen 
525 ff. 
Mißbrauchs ta tbes tand 535 f. 
Wet tbewerbsbehinderung 530 ff. 

Gefahrenpoten t ia l für W. 514ff. 
Verbot vertikaler Vertragsbindung 
516ff. 

Nachlaßverbindlichkeit 635 ff. 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 4 Fn. 24 
Ökonomie 
— Begrenzte Rationalität 3 8 ff. 
— Ökonomische Analyse des Rechts 34 ff. 
— Oppor tun i smus 45 f. 
— Oppor tuni tä tskos ten 44 f. 
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— Transaktionskosten 40 ff. 
— transaktionsspezifische Investitionen 

43 ff. 
— Vertragsrechtsordnung 27 ff. 
— Wettbewerbsordnung 30ff. 
Ordentliche Kündigung 
— Ausschluß durch Befristung 275, 453 
— Ausschluß durch Mindestlaufzeiten 

453 f. 
— Dispositivität 460 ff. 
— ergänzende Vertragsauslegung 275 f. 
— Kontinuitätserwartung 273 f. 
— Kündigungserschwerung 

Abfindungsklauseln 614 ff. 
Laufzeitbegrenzung 622 ff. 
rechtliche Grenzen 613 f. 

— Kündigungsfrist 273 f. 
— Selbstbestimmung 272 ff. 
— Sittenordnung 287 ff. 
Organisationsvertrag 
- A r b e i t s v e r t r a g 222 ff., 229 f. 
— Austauschvertrag 221 f. 
— Dauerschuldverhältnisse 226 ff. 
— Dienstverträge 229 f. 
— Gesellschaftsvertrag 224, 228 f. 
— konzernrechtliche Verträge 225 f. 
— Kooperationsvertrag 232 f. 
— Koordinationsstruktur 

bilaterale Koordination 227 f. 
multilaterale Koordination 227 

— Leistungskoordination 226 
— Mietverträge 230 f. 
— Pachtverträge 230 f. 
— Versicherungsverträge 231 f. 

Pachtverträge 
— Dauerschuldcharakter H ö f . 
— Organisationsvertrag 230f. 
pacta sunt servanda 248 ff., 273 
personale Dauerschuldverhältnisse 

208 ff. 
personale Dimension 202 ff. 
Phänomenologie der Zeit 20 ff. 
Preiserhöhungsklausel 
— Allgemeine Geschäftsbedingungen 

186 fT. 

punktueller Austauschvertrag 20f., 112f. 

Ratenverträge 
— Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Bindungsdauer 190 f. 
Lösungsrecht 185 
Preiserhöhungsklausel 187 f. 

— Begriff 117 f. 
Rechtsbegriff 
— Dauerschuldverhältnis als R. 181 ff. 

Rechtsprechung 
— Bundesgerichtshof 54 ff. 
— Reichsgericht 52 ff. 
Regelungsbedürfnisse 25 ff. 
Reformbestrebungen 
— Akademie für Deutsches Recht 

Ausschuß für allgemeines Vertrags-
recht 675 ff. 

Ausschuß für Personen, Vereins- und 
Schuldrecht 668 f. 

Ausschuß für Schadensersatzrecht 
669ff. 

Volksgesetzbuch 666 ff. 
— Allgemeine Vorschriften für Dauer-

schuldverhältnisse 696 ff. 
— EG-Recht 688 Fn. 1 
— Ordnungsfunktion des Vertragsrechts 

687 ff. 
— Privatautonomie als Regelungsmechanis-

mus 693 ff. 
— Überarbeitung des Schuldrechts 

Abschlußbericht der Schuldrechtskom-
mission 685 ff. 
Leistungsstörungsrecht 684 
Vertragsdauer 681 ff. 

— Überblick 664 ff. 
Reiseverträge 
— Dauerschuldcharakter 162 ff. 
Rücktrittsrecht 349 ff. 

Selbstbestimmungsrecht 248 ff., 267 f., 
272 f., 278 f., 464 

Sittenordnung 
— Ausstrahlung des Kartellrechts 542 ff. 
— Berufsfreiheit 512 ff. 
— Bezugsbindung 511 f. 
— Mindestlaufzeiten 

Rechtsfolgen bei Verstoß gegen die S. 
544 ff. 
Verstoß gegen die S. 501 ff. 

— ordentliche Kündigung 287 ff. 
Stabilisierung 
— Instrumentarien zur S. 451 ff. 
— Kündigungsgrund 564 ff. 
Statusverhältnisse 214ff. 
Sukzessivverträge 
— Abgrenzung zu Ratenverträgen 121 ff. 
— Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Bindungsdauer 190 
Lösungsrecht 184 
Preiserhöhungsklausel 188 

— außerordentliche Kündigung 270 f., 377 f. 
— Begriff 120 f. 
— Konkursordnung 125 ff. 
— Unmöglichkeit 374ff. 
— Verzug s. dort 
— Zurückbehaltungsrecht 410 ff. 
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Tätigkeitsverträge 150 ff. 
Treu und Glauben 
— Kündigung 289 ff. 
Tod des Vertragspartners 210ff. 

Überlassungsverträge 
— Dauerschuldcharakter 145 ff. 
— Interessengegensatz 38 
Unmöglichkeit 
— endgültige U. 343, 371 ff. 
— Fixschuldcharakter der Dauerleistung 

331 ff. 
— Gleichstellung mit teilweiser U. 346ff. 
— Ratenverträge 379 f. 
— Rechtsfolgen 343 ff., 371 ff. 
— Schadensersatzpflicht 

Beendigungsschaden 367 f. 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
3 65 f. 
Sukzessivleistungsverträge 378 f. 
Vertragsbeendigung 366 ff. 

— Sukzessivverträge 374ff. 
— U. der Dauerleistung 327 ff. 
— vorübergehende U. 331 ff. 
— Zeitpunkt 342 f. 
Unterlassungsverträge 
— Dauerschuldcharakter 176 

Veräußerungsverträge 165 f. 
Verlängerungsklauseln 
— Allgemeine Geschäftsbedingungen 

624 ff. 
— Dispositionsschutz 624 ff. 
— Kartellrecht 527 f. 
Versicherungsvertrag 
— Dauernde Versicherung 193 f. 
— Dauerschuldcharakter 171 f. 
— fehlerhaftes Versicherungsverhältnis 

435 f. 
— Organisationsvertrag 231 f. 
Vertragsfreiheit 18 ff. 
Vertragstreue 248 ff., 268 f., 273 
Verwahrungsverträge 
— Dauerschuldcharakter 154 f. 
Verwaltungsrechtsverhältnis 5 Fn. 24 
Verzug 
— Dauerleistung 380 ff. 
— Rechtsfolgen 381 ff. 

— Sukzessivverträge 
Einzelrate und Gesamtvertrag 383 ff. 
Rechtsfolgen 388 ff. 

Völkerrechtlicher Vertrag 5 f. Fn. 24 
Vorleistungspflicht 397 ff., 413 ff. 

Werkleistungsverträge 155 ff. 
Werkverträge 
— Dauerschuldcharakter 156 ff. 
Wettbewerbsordnung 30 f f , 464f f , 

514 ff. 
Widerrufsrecht 471 ff. 
Wiederkehrschuldverhältnisse 125 ff. 

Zeitorientierte Ordnung 
— Dauer der Vertragsbeziehung 101 ff. 
— Dauerschuldververtrag 134 ff. 
— Dauerverträge 115 f. 
— Grundverträge 120 f. 
— langfristiger Vertrag 112 f. 
— Langzeitverträge 114 ff., 118 
— Leistungserfolg 107 ff. 
— Leistungshandlung 107 ff. 
— Leistungsumfang 119 
— Notwendigkeit 96 ff. 
— punktueller Austauschvertrag 112 f. 
— Ratenverträge 117 f. 
— Schuldverhältnis 99 ff. 
— Sukzessivleistungsverträge 120 f. 
— Sukzessivverträge 120 ff. 
— Unbestimmtheit der Gesamtleistung 

104 f. 
— Vertragsbeendigung 113 ff. 
— Vertragstypische Hauptleistung 105 ff. 
— Wiederkehrschuldverhältnisse 125 ff. 
— Zusammenfassung 142 f. 
Zurückbehaltüngsrechte 
— Einrede des nichterfüllten Vertrages 

absolute Fixschuld 402 ff. 
Ausübungsschranken 407 ff. 
Diskussionsstand 390 ff. 
Gefahrdung der Gegenleistung 413 ff. 
Reichweite 405 ff. 
Sukzessivleistungsverträge 410 ff. 
Vorleistungspflicht 397 ff. 
Zug-um-Zug Erfüllung 395 f. 

— Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB 
416 ff. 
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